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A STAND DER PLANUNG 
 
 
 
 
 
 
 

VORENTWURF WALDKIRCHEN, DEN  30.04.2025 

ENTWURF WALDKIRCHEN, DEN  14.05.2025 

ENDFASSUNG WALDKIRCHEN, DEN 27.05.2026
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B VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Aufstellungsbeschluss
 

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 28.01.2026 die 2. Änderung des Bebauungsplans 

„Neuwotzmannsreut I“ beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 25.03.2026 ortsüblich 

bekannt gemacht.

2. Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden 
 

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange in der Zeit vom 25.03.2026 bis 17.04.2026 beteiligt.
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung in der Zeit vom 25.03.2026 bis 
17.04.2026 öffentlich ausgelegt.
 
 

3. Satzungsbeschluss 
 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 21.04.2026 die während der öffentlichen Auslegung und 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen und Be-

denken einzeln mit Beschluss behandelt.

Der Satzungsentwurf wurde als 2. Änderung des Bebauungsplanes „Neuwotzmannsreut I“ als 

Satzung beschlossen.

Der Satzungsbeschluss wurde am 01.06.2026 ortsüblich bekannt gemacht.

Waldkirchen, den 01.06.2026

Stadt Waldkirchen

 
 

 
______________________________
Heinz Pollak, 1. Bürgermeister

 (Siegel) 
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C SATZUNG 
 

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 348) hat die Stadt Waldkirchen 
folgende Änderung beschlossen: 
 

Bebauungsplan 
2. Änderung des Bebauungsplanes „Neutwotzmannsreut I“ 

 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 

Die Flurnummern 4240/3, 4241 und 4240 der Gemarkung Karlsbach bilden den 
Geltungsbereich dieser Änderungssatzung. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem 
beigefügten Lageplan M 1:1000 (Anlage 7) vom 18.05.2026. Der Lageplan mit seinen 
planlichen Festsetzungen ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
 

§ 2 
Zulässigkeit von Vorhaben 

 

(1) Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit 
von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 30 Abs. 1 BauGB. 

 

(2) Der Geltungsbereich wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO und als 

Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO ausgewiesen.

 
 
 

§ 3 
Textliche Festsetzungen 

 

 
 

1.8  Außenwände 
  
 Nur in Putz bzw. Holzverkleidung. 
 Klinker- und Kunststoffverkleidung sind unzulässig. 
 
 Für die Parzelle 24 sind Verkleidungen mit Metall zulässig. 

 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Alle bisherigen Festsetzungen bleiben weiterhin bestehen, sofern diese nicht in diesem 
Deckblatt geändert wurden. 
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§ 4 
Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Waldkirchen, den 01.06.2026

 
Stadt Waldkirchen 
 

(Siegel)

 
 
  
 

Heinz Pollak, 1. Bürgermeister   
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D BEGRÜNDUNG 
 
 
 
 
I   Erläuterung    Seite 7

II   Zeichenerklärung für die planlichen Festsetzungen    Seite   8  -  9

III Zeichenerklärung für planliche Hinweise    Seite 10
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I ERLÄUTERUNG 
 
 
1. BEGRÜNDUNG 
 

Der Eigentümer der Grundstücke Flur-Nr. 4241 und 4240/3 beabsichtigt auf dem Areal der 
bestehenden Autowerkstatt eine Fahrzeughalle zu bauen. Außerdem soll die Parzelle 22 
durch ein weiteres Baufenster erweitert werden. 
 
Hierfür ist es erforderlich, den Bebauungsplan „Neuwotzmannsreut I“ zu ändern. 
 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Waldkirchen ist das Planungsgebiet als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) dargestellt. 
 
 

2. INHALT DER ÄNDERUNG 
 

Der planliche Inhalt der Parzellen und Baugrenzen soll für die Erweiterung angepasst 
werden. Siehe hierzu Planzeichnung Deckblatt 2 (Anlage 7).

- Zusätzliches Baufenster für Parzelle 22

- Erhöhung der zulässigen Grundfläche für Parzelle 22 von bisher 175 m² auf neu
350 m² sowie Erhöhung der zulässigen Geschossfläche für Parzelle 22 von bisher
350 m² auf neu 600 m²

- Für Parzelle 22 wird die Gebietseinstufung von Besondere Wohngebiete (WB) nach
§ 4a BauNVO in Allgemeine Wohngebiete (WA) nach § 4 BauNVO angepasst.

- Ausweisung der Flur-Nr. 4240/3 als Parzelle 24 mit zusätzlichem Baufenster

- Für die Parzellen 23 und 24 wird die Gebietseinstufung von Besondere Wohngebiete
(WB) nach § 4a BauNVO in Gewerbegebiete (GE) nach § 8 BauNVO angepasst.

- Festsetzung für Parzelle 24: Grundflächenzahl (GRZ) 0,8
Geschossflächenzahl (GFZ) mit 2,4

- Für Parzelle 24 werden Außenwände in Metall zugelassen (vgl. § 3 Nr. 1.8 textl. Festset-
zungen).

- Für Parzelle 24 sind Dachneigungen von 15°-40° zulässig.
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II ZEICHENERKLÄRUNG FÜR DIE PLANLICHEN FESTSETZUNGEN

1. Bauweise, Baulinie, Baugrenzen

3.1 0 Offene Bauweise

3.2 Baulinie

3.3 Offene Bauweise

3.4 15° - 40° Zulässige Dachneigung

3.5 Satteldach mit vorgeschlagener Firstrichtung

3.6 Nur Einzelhäuser zulässig

4. Verkehrsflächen

4.1 Straßenverkehrsflächen, Gehwege einschl. 
Mehrzweckflächen

4.2 Straßenbegrenzungslinie, Begrenzung sonstiger 
Verkehrsflächen
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5. Grünflächen

5.1 Grünfläche mit Pflanzgebot auf privatem Grundstück

5.2 Grünfläche auf öffentlichem Grundstück

5.3 Grünfläche mit besonderen Auflagen bezüglich Einfriedung 
und Bepflanzung

5.4 Pflanzgebot für Einzelbäume

5.5 Empfohlene Baumpflanzung

6. Sonstige planliche Festsetzungen

6.1 Garage mit Zufahrten

6.2 Nebengebäude

6.3 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes

6.4 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
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III ZEICHENERKLÄRUNG FÜR DIE PLANLICHEN HINWEISE

1. Bestehende Anlagen (nachrichtliche Übernahme)

1.1 vorhandene Flürstücksgrenze

1.2 973 vorhandene Flurstücksnummern

2. Geplante Anlagen

2.1 vorgeschlagene Grundstücksgrenze

2.2 Maßangabe

2.3 Als Planungsunterlagen dienten eine Flurkarte sowie ein 
Höhenlinienaufmaß im Maßstab 1 : 1000 der Stadt 
Waldkirchen.

Nach Hinweis zur genauen Maßentnahme nicht geeignet.

Änderungen und Ergänzungen des Bestandes erfolgen auf 
Grund örtlicher Inaugenscheinnahme. Aussagen über 
Untergrund und Bodenbeschaffenheit konnten weder aus 
amtlichen Karten noch Texten ermittelt werden. Für 
nachrichtliche übernommene Planungen und 
Gegebenheiten kann keine Gewähr übernommen werden.
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E ANLAGEN 

 

01   Übersichtsplan  M = 1 : 5 000  mit Hinweis auf Plangebiet    Seite 12

02   Lageplan  M = 1 : 1 000  mit Hinweis auf Plangebiet    Seite 13

03  Luftfoto  M = 1 : 2500    Seite 14

04   Auszug aus Flächennutzungsplan  M = 1 : 1 000    Seite 15

05 Bestehender Bebauungsplan – Ausschnitt Vergleich Bestand – Deckblatt 2 
 „Neuwotzmannsreut I“  M = 1 : 1 000    Seite 16

06 Schallschutztechnische Stellungnahme
 IB C. Hentschel Consult Ing.-GmbH vom 29.04.2025    Seite  17 - 22

07   Planzeichnung  M = 1 : 1 000
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ANLAGE 1 
 
 
Übersichtsplan M = 1 : 5 000 
mit Hinweis auf Plangebiet 
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ANLAGE 2 
 
 
Lageplan M 1 : 1 000 
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ANLAGE 3 
 
 
Auszug Luftfoto M 1 : 2 500 
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ANLAGE 4 
 
 
Auszug aus Flächennutzungsplan M 1 :  1 000 
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ANLAGE 5

Bestehender Bebauungsplan : Ausschnitt Vergleich Bestand – DB 2
„Neutwotzmannsreut I“: M = 1 : 1 000

Ursprünglicher Bebauungsplan Deckblatt 2
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ANLAGE 6

Schallschutztechnische Stellungnahme
IB C. Hentschel Consult Ing.-GmbH vom 29.04.2025
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ANLAGE 7

PLANZEICHNUNG MIT SATZUNGSBEREICH UND GR NORDNUNG M 1 : 1 000

STAND DER PLANUNG

VORENTWURF WALDKIRCHEN, DEN 23.04.2025

ENTWURF WALDKIRCHEN, DEN 14.05.2025

ENDFASSUNG WALDKIRCHEN, DEN 01.06.2026

Waldkirchen, den 01.06.2026

Stadt Waldkirchen

(Siegel)

Heinz Pollak, 1. B rgermeister
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